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\. • REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 
Sektion V 

Wirtschaftssektion 

1010 Wien. Renngasse 5 

Sachbearbeiter(in) 

Klappe Ourchwahl 

GZ 511.455/9-V/ll/87 
Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anzuführen. 

Herrn 

Präsidenten des 
Nationalrates 
Mag. Leopold GRATZ 

Parlament 
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Datum: 15. SEP. 1987 

1 6. Sept 1987 . -() 
I Ver~:.ilt .... __ .=~~::.:--=:: ... _._ .... --.: v:lQ. -

Betr.: Entwurf des Bundesministeriums für Finanzen 
für ein Bundesgesetz, mit dem das 
Zollgesetz 1955 geändert wird; 
Stellungnahme 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr -

Wirtschaftssektion - übermittelt in der Beilage Kopien der 

Stellungnahme zum Entwurf des Bundesministeriums für Finanzen, 

mit dem das Zollgesetzes 1955 geändert wird. 

Beilage 

Telefon: 663866 
663751 

1~. September 1987 
Für den Bundesminister: 

Telefax: 663866-2104 
663751-2104 

STADLER 

Teletex: 3221567 
BTX: 912212929 

Telex: 113689 
OVR: 0090204 
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Sachbearbeiter(in) 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 
Sektion V 

Wirtschaftssektion Klappe Ourchwahl 

·1 0 1 0 Wie n. Ren n 9 ci s s e 5 

GZ S11.4SS/9-V/11/87 
Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anzuführen. 

An das 

Bundesministerium für 
Finanzen 

Himmelpfortgasse 8 
1010 !'L.Le n 

Be!~ GZ Z-200-1/111-2/87, 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Zollgesetz 1955 geändert wird; 
Ste llungnahme 

Das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr -
Wirtschaftssektion - nimmt aus der Sicht der verstaatlichten 
Industrie wie folgt Stellung: 

1. ~iffer 21, Änderung § 73 (4): 

Nunmehr ist bei einer nachträglichen Einbeziehung nach § 68 
(7) Vormerkverkehr eine neuerliche Warenerklärung vorzulegen. 
Dies führt dazu, daß die handelsstatistische Gebühr für die
selbe Ware ei.n zweitesmal entrichtet werden muß. Bei Massen
gütern mit geringem Wert und hohem Gewicht kommt es hier zu 
erheblichen Mehrkosten. 

2. Ziffer 51, Änderung § 128 und Ziffer 54 (§ 190): 

Dieser Änderungen normieren nunmehr beim Erlaß einer nach § 
174 (3) lit a) entstandenen Zollschuld einen Verwaltungs
kostenersatz bis zu 10 % der Zollschuld und Nebenabgaben. Es 
ist sicher wirtschaftlich gerechtfertigt, für eine zusätz
liche Leistung der Zollbehörde Verwaltungsabgaben zur Deckung 
des Aufwandes einzuheben. Dieser "Verwaltungsaufwandsersatz" 
sollte jedoch nicht einen Strafcharakter darstellen, wenn man 
bedenkt, daß eine LKW-Ladung einen Zollwert von 10 Mio Sund 
darüber erreichen kann und andererseits lediglich ein Zo11-
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wert von S 50.000.- bei geringwertigen Güte~n vo~handen ist. 
Wenn anzunehmen ist. daß -bei 10 Mio Sund 6 % Zoll sowie 20 % 
MWST die Eingangsabgaben2.72 Mio S betragen. so bedeuten 10 % 
S 272.000.- und wenn selbst auf 1 % zurückgegangen wird. noch 
immerhin S 27.200.-. De~ Verwaltungsaufwand fü~ den E~laß de~ 
Zollschuld ist jedoch derselbe. ob der Warenwert 10 Mio S ode~ 
50.000.- bet~ägt. Es wä~e.daher gerechtfe~tigt bzw. aus 
Gleichheitsgründen vielleicht sogar notwendig. eine Oberg~enze 
der Zollschuld und Nebengebühren einzuführen. wenn man nicht 
generell eine Staffelung. ausgehend von einem Mindestbetrag in 
Erwägung zieht. Eine Ve~waltungsabgabe sollte keinesfalls den 
Nebeneffekt eine~ Strafe erzielen. 

3. Ziffer 53. Änderung § 187 (2): 

Aus Einsparungsgründen wäre es sinnvoll. die Gebühr für die 
ZOlleigenlagerbewilligung nicht monatlich. sonde~n in einem 
Jahresbet~ag zu entrichten. 

4. Ziffe~ 55. (neuer Abschnitt VII). 
zwischenstaatliche Amtshilfe: 

Dieser Abschnitt bedeutet eine wesentliche Erweiterung der 
Amtshilfemöglichkeiten für alle ausländischen Zollverwaltun
gen. Es wird jedenfalls in der Praxis darauf zu achten sein. 
daß schutzwürdige Inte~essen an der Geheimhaltung von Han
dels- und Industriegeheimnissen nicht verletzt we~den. damit 
kein Nachteil für österreichische Wirtschaftsunte~nehmen 
entsteht. 

~in für Unternehmen der verstaatlichten Industrie seh~ wesent
liches Verfahren ist die Zollabfertigung im Rahmen der Sammel
warenerklä~ung nach § 52 a ZG. Bereits zu einem Entwu~f zu einer 
Zollgesetznovelle 1981 ist eine Erweiterung des Warenumfanges 
vorgeschlagen worden. die bis heute niCht Gesetz wurde. Es han
delt sich um die Definition des Warenbegriffes (derzeit z.B. Mas
sengüter. KfZ). die in dieser Form keines wegs meh~ zeitgemäß 
ist. Von Seiten des Finanzministe~iums wird zwa~ imme~ wiede~ 
betont. daß eifie Angleichung bzw. stärkere Bindung von Öster
~eich an die ~WG-Staaten e~folgen soll (z.B. SAD-Dokument). an
dere~seits we~den keine Änderungen auf zollgesetzlicher Ebene in 
Ang~iff genommen. die in vielen EG-Staaten bei der Wareneinfllhr 
dem Unte~nehmen ein umfang~eiche~es und einfache~es Verfah~en e~
möglichen. als es das "österreichische Institut der Sammelwa~en
a~klärung" darstellt. wi~ schlagen daher vo~. daß an den Punkt 
10 a des vorliegenden Entwurfes ein Punkt 10 b mit folgendem 
Text angefüh~t wi~d: 

10 b) § 52 a (2)- lautet: 
"(2) Der Bundesminister für Finanzen kann Pe~sonen ode~ Unter
nehmen. die kaufmännische Bücher ordnungsgemäß führen und deren 
bisheriges Verhalten Gewähr für die Einhaltung der Zollvor
sChriften bietet. zur Ve~einfachllng des Verfahrens von de~ 
Stellungspflicht zur Stellung eingeführter Waren befreien und 

. / 3 

20/SN-29/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



• 

• - 3 -

ihnen die Abgabe von Sammelwarenerklärungen bewilligen. wenn es 
sich um Waren handelt. die laufend in gleicher Art und Beschaf
fenheit eingeführt werden oder die zur weiteren Verwendung oder 
Verarbeitung in einer Betriebsstätte bestimmt sind. als Ersatz
oder Bestandteil für in einE~r Betriebsstätte hergestellten Ware 
dienen und die Richtigkeit der Sammelwarenerklärung durch Maß
nahmen der besonderen Zollautsicht überprüft werden kann und 
gegebenenfalls die Einbringung des Zolls nicht gefährdet er
sCheint. Unter .... (Text wie bisher) ... wären." 

Zusammenfassend wird mitgeteilt. daß ein Gesetz. das der Wirt
schaft und dem damit verbundenen schnellen wirtschaftlichen 
Wandel im Rahmen des internationalen Warenaustausches ent
sprechen soll. trotz zahlreicher und umfassender Novellen nach 
32 Jahren am Ende seiner Anpassungsfähigkeit ist. Es wäre daher 
zu begrüßen. daß möglichst bald das seit 2.7.1955 geltende Zoll
gesetz durch ein neues Zollgesetz "aus einem Guß" ersetzt wird. 
jedenfalls wenigstens eine Wiederverlautbarung erfolgt. 

25 Kopien dieser Stellungnahme wurden dem Präsidenten des Na
tionalrates zugeleitet. 

1~. September 1987 
~ür den Bundesminister: 

STADLEH 
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